
BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, 
JlJGEND UND KONSUMENTENSCHU1Z , 

Z. 65 0101/3-Pr.2/84 

1017 

MIt Bezug auf das RundschreIben des Bundeskanzleramtes vom 

28. Februar 1984, GZ. 601 323/1-V/4/84, beehrt SIch das 

BundesmInIsterIum fur FamIlIe, Jugend und Konsumentenschutz 

mItzuteIlen, daß gegen den Entwurf eInes BundesfInanzgesetzes, 

mIt dem das Gesetz über dIe MItwIrkung des NatIonalrates an 

der Regelung von EIsenbahntarIfen, Post-, Telegraphen- und 

Telefongebühren und PreIsen der Monopolgegenstände sowie von 

Bezügen der In staatlIchen BetrIeben Beschaftigten geandert 

wIrd, keIn EInwand erhoben wIrd. 

1984 03 21 

Fur den BundesmInister: 

Fur dIe RIchtIgkeIt 

der AusfertIgung: 
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Dr. Ruf 
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